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Bauvoranfrage zum Neubau eines kompletten 
landwirtschaftlichen Betriebes einschl. 
Betreiberwohnhaus in Kalterherberg

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Planungsausschuss 
(Beschlussfassung) 26.02.2019 Ö

Beschlussvorschlag
Die Auslagerung des landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes ist nach § 35 Abs. 
1 BauGB planungsrechtlich zulässig und das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird 
erteilt unter der Voraussetzung, dass es sich um ein privilegiertes Vorhaben 
handelt und im Rahmen des Bauantragsverfahrens die Erschließung durch 
städtebaulichen Vertrag gesichert wird. 

Sachverhalt

Der Antragsteller stellt einen Antrag auf Vorbescheid zur Aussiedlung seines 
kompletten landwirtschaftlichen Betriebes einschließlich Betreiberwohnhaus mit 
der genauen  Fragestellung, ob dies planungsrechtlich zulässig ist. Der 
landwirtschaftliche Betrieb soll auf seinen im Eigentum befindlichen 
Grundstücken Gemarkung Kalterherberg, Flur 21, Flurstücke 27 und 28 errichtet 
werden.  Die Betriebsstätte befindet sich momentan am Standort Messeweg 47.

Im Flächennutzungsplan der Stadt Monschau sind die Grundstücke als Flächen für 
die Landwirtschaft dargestellt und gemäß Festsetzungen des Landschaftsplanes 
VI – Monschau – liegen diese im Landschaftsschutzgebiet. Die Grundstücke sind 
dem Außenbereich zuzuordnen und Vorhaben sind somit nach § 35 BauGB zu 
beurteilen.  Gemäß § 35 Abs. 1 BauGB ist im Außenbereich ein Vorhaben nur 
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende 
Erschließung gesichert ist und nach Nr. 1 einem landwirtschaftlichen Betrieb 
dient. 

Der Antragsteller ist gemäß Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
privilegierter Haupterwerbslandwirt im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.  

Die nach Abs. 1 privilegierten Vorhaben gehören entsprechend der Entscheidung 
des Gesetzgebers grds. in den Außenbereich und insofern haben diese ein 
gewisses Durchsetzungsvermögen gegenüber öffentlichen Belangen, wie z. B. 
dem Landschaftsschutz.  Gegenüber den sonstigen Vorhaben nach § 35 Abs. 2 
BauGB, bei denen öffentliche Belange gemäß § 35 Abs. 3 BauGB nicht 
beeinträchtigt werden dürfen, dürfen privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
BauGB diesen nicht entgegenstehen. Die Privilegierung wirkt sich v.a. darin aus, 
dass sie dem Vorhaben eine gegenüber den öffentlichen Belangen grds. stärkere 
Stellung verleiht. Die Untere Landschaftsbehörde hat zum Vorhaben im Rahmen 
der Beteiligung keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. 

Als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung muss eine ausreichende Erschließung 
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gesichert sein.  Erreichbar sind die Grundstücke über die in städtischem 
Eigentum befindlichen Flächen „Gemarkung Kalterherberg, Flur 21, Flurstück 19, 
54 und 385“, deren Ausbau als Wirtschaftsweg, B= im Mittel ca. 3,00 m, erfolgte.  
Die Beschaffenheit des Weges lässt im derzeitigen Zustand (fehlender Unterbau, 
Fahrbahnbreite etc.) eine Nutzung als Zufahrtsstraße zum Betreiberwohnhaus 
sowie als landwirtschaftliche (Haupt-)Zuwegung mit erhöhter Beanspruchung 
nicht zu.  Neben Winterdienst und Abfallentsorgung ist ebenfalls die 
Abwasserentsorgung nicht gesichert. Ein Anschluss an das städt. 
Abwassersystem (MW-Kanal „Messeweg“ bzw. direkt zur KA Kalterherberg, 
Rosengasse) ist grundsätzlich über eine neu zu errichtende Pumpendruckleitung 
(L = ca. 390 m, einschl. Verlegung auf Privatgrundstück) technisch realisierbar. 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Erschließung der Grundstücke derzeit 
nicht gesichert ist, jedoch hat der Antragsteller bereits ein schriftliches Angebot 
eingereicht, eine ausreichende Erschließung auf seine Kosten herzustellen. 

Somit ist das Vorhaben planungsrechtlich zulässig, sofern im Rahmen des 
Bauantragsverfahrens die Privilegierung nochmals bestätigt und die bislang 
mangelnde Erschließung durch einen abzuschließenden städtebaulichen Vertrag 
mit dem Vorhabenträger, in dem er sich zur Herstellung der 
Erschließungsanlagen und Kostentragung verpflichtet,  gesichert wird . 

Auch wenn das Vorhaben seitens der Verwaltung in Bezug auf die Notwendigkeit 
und die Lage äußerst kritisch gesehen wird, liegen - auch nach mehrmaligen 
Rücksprachen mit dem zuständigen Bauaufsichtsamt - keine Versagungsgründe 
vor. 

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Anlage/n
1 Auszug aus der Flurkarte (öffentlich)
2 Luftbild mit Übersicht der Bewirtschaftungsflächen (öffentlich)
3 Lageplan (öffentlich)
4 Betriebsbeschreibung (öffentlich)
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